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AUSZUG AUS DEM PRoToKOLL
DES

REGIERuNGsRATES DES KANTONS SOL0THuRN
VOM

13. .kpril 1956, Nr. 1901.
‘ _..-._-‘

Die Ej.nwohnergemeinde Wangen bei Olten legte bereits im

Juli 1954 den Bebauungsplan “Kleinwangen“, bestehend aus den Blat—

tern “Gheid, Osten und Westen~‘ offentlich auf. Bei dieser Flanauf—

lage gingen 33 Einsprachen ein, was den Gemeinderat von Wangen b/O,

veraailasste, das Bauplaaiverfa~ren nach J~.banderimg des obgonannten
Beba.uungsplanes neu durchzufuhren. Wahrend der zweiten Planauflage,

die in der Zeit vom 15, Juni — 15. Juli 1955, erfolgte, sind fol

gend o Einsprachen erhoben worden:

1. Johann Wyss, pens. Beamter SBB, Kleinwangen.
2. laver Bieri, Landwirt, Kleinwangen.
3. Johann Studer, Landwirt, Kleinwangen.
4. Josef Hunkelor, Sägerei und Hobelwerk, Kleinwangen.
5, Geschwister H~feli, Kleinwangen.
6. Otto Gottliob Frey—Husi, Wangen b,0,
7. Geschwister Baumgartner, Kleinwangen,
.h.uf die Einspre.che Nr. 1 konnte nicht eingetreten werden, Die Ein—

sprachen Nrn, 2 — 5 wurden später zurückgezogen, während diejenige

der Geschwister Baumgartner gutgeheissen werden konnte. Die Ein—

sprache Nr. 6 wurde sowohl vom Gemeinderat als von, der Gomeindovor—

(. sammlung vom 27, Februar 1956 abgewiesen. Letztere genehmigte gleich
zeitig den vorerwähnten Bebauungsplan. Gegen den Beschluss der Go—

meindoversammlung sind keine Beschwerden an den Regierungsrat er

griffen worden, Mit Schreiben vom 10. i~.pril 1956 ersucht dio ~in—

wohnergomeinde Wangen bei Olten um Genehmigung des Bebauungsplanes

“Kleinwangen“ durch don Regiorungsrat.

Das Bauplanverfahron ist richtig durchgefl~brt worden. Ebenso

wurde die Rechtsgrundlage fur die Aufstellung von Bebauungsplanen

durch die Gemeinde bereits vor einiger Zeit geschaffen. Die Planung

ubor das Gebiet von “Kloinwangontt entspricht einem Bedurfnis, damit

eine geordnete Uoberbauung und die richtige lanienfuhrung der zu—

küifftigen Verkehrswege rechtzeitig sichergestellt werden k~nnon.

Gegen den vorgelegten Bebauungsplan sind weder in formeller noch
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in matorioflor Hinsicht ~inwendimgon zu erhoben, sodass die nach—

gesuchte Genehmigung durch den Regierungsrat erteilt werden kaam,

:Es wird

beschlossen:

L Der Bebauim~p~ loin~ane~, bestehend aus den

Blättern tuGheid, Osten und Westenut, der~

bei Oltc~n, wird ~

2~ Fruhere, mit dem neuen Bebeuungsplan im Widerspruch

stehende Bebauimgsplano gelten als aufgehoben.
G-onohmigungsgebül2r Fr. 10,—
Publikationskoston Fr. 14.—

Tote.] Fr. 24k— (Staatskanzlei Nr. 443) N.

Der Staatsechreibor:

.

Bau~Departement (4) Rubr,78.2.4., mit Akten,
Kant, Tiefbauamt (3),. mit je 1 genehmigten Bebauungsplan.
Kant0 Hochbauanr~: (3), mit je 1 genehmigten Bebauungsplan.
Kreisbauamt II, Olton, mit je 1 genehmigten Bebauungsplan.
Finanzverwaltung (2).
Jur. Sekretär des Bau—Departe1~1enteS~
Ammennamt der Einwohnergemeinde Wangen bei Olten, mit je 1 ge

nehmigten Bebauimgsp].an (Nachnahme).
Baukommission der Einwohnergenicinde Wangen bei Olten, mit je

1 genehmigten Bebauungsplan.
J~mtsblatt (Publikation vön Ziffer 1 des Dispositive).


